
Weltanschauungsfreiheit 
 weltweit stärken!



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit möchte ich alle unterschiedli-
chen Facetten dieses Amtes ernst nehmen. Es geht 
also einerseits um die Freiheit derjenigen 
Menschen, die einer Religion anhängen 
und nach ihr leben wollen. Es geht 
aber andererseits nicht weniger 
um die Freiheit von Menschen, 
die einer nicht-religiösen Welt-
anschauung anhängen oder 
die sich bewusst keiner Religi-
on anschließen möchten.

In allen Fällen geht es dabei um 
die Gewissens- und Gedanken-
freiheit und um das, was Men-
schen wichtig ist und woran sie ihr 
Leben und Handeln in Respekt vor den 
Menschenrechten insgesamt orientieren. 

Nicht nur religiöse Menschen, sondern auch Atheis-
tinnen und Atheisten, Humanistinnen und Huma-

nisten werden weltweit Opfer von Verfolgung und 
Diskriminierung. Mit dieser kleinen Infor-

mationsbroschüre möchte ich Ihnen 
einen Einblick in diesen Bereich 

 meines menschenrechtlichen 
 Engagements geben. 

Ich würde mich freuen, wenn 
Sie mit mir sagen könnten: Ja, 
es lohnt sich, wenn wir uns 
weltweit für Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit aller 

Menschen einsetzen!

Frank Schwabe, MdB
Beauftragter der Bundesregierung für    
Religions- und Weltanschauungsfreiheit
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1.  Weltanschauungsfreiheit – 
ein Menschenrecht

Die meisten, vielleicht sogar alle Menschen haben eine 
„Weltanschauung“. Lange bevor die Vereinten Nationen 
das „Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit“ 
1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
verankert haben, formulierte der Theologe und Mitgrün-
der der Humboldt-Universität zu Berlin Friedrich Daniel 
Schleiermacher diese Tatsache so: „Es ist die Weltan-
schauung eines jeden, worin die Totalität aller Eindrücke 
zu einem vollständigen Ganzen des Bewusstseins bis auf 
den höchsten Punkt gesteigert gedacht wird.“ 

Heute würden wir sagen: Weltanschauungen sind 
die grundlegenden Orientierungen von  Individuen, 
Gruppen und Gesellschaften. Menschen haben 

Überzeugungen oder ein Ethos, das sie anleitet. Diese 
Orientierungen können dabei sehr unterschiedlich, ja 
gegensätzlich sein. Es gibt zum Beispiel humanistische, 
agnostische, nihilistische, religiöse oder religionskriti-
sche Varianten. Eine „Weltanschauung“ zeigt, wie Men-
schen die Welt anschauen und interpretieren, was sie 
für wichtig und richtig in der Welt halten und woran sie 
entsprechend ihr Handeln ausrichten. Dass Menschen 
solche Überzeugungen ausbilden, anhand derer sie ihr 
Leben ausrichten – individuell oder gemeinsam mit 
anderen –, das gehört zum Wesen des Menschseins, zur 
conditio humana. Weil solche Orientierungen religiös 
und nicht-religiös sein können, finden die positive und 
die negative Religionsfreiheit ebenso wie die positive 
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und negative Weltanschauungsfreiheit ausdrückliche 
Anerkennung in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte. Positiv meint die Freiheit, eine spezifische 
Orientierung zu haben und die eigene Lebenspraxis da-
ran zu orientieren; negativ meint die Freiheit, sie nicht 
zu haben und ihr nicht unterworfen zu sein. 

Unter einer Weltanschauung versteht man also ein 
System menschlicher Werte und Interpretationen der 
Welt, der Menschen sowie der Gesellschaft. Dabei spie-
len Fragen der Ethik oder des Sinns des Lebens vielfach 
eine tragende Rolle. 

Die Weltanschauungsfreiheit als Menschenrecht be-
zeichnet das Recht eines jeden Menschen, seine eigenen 
Überzeugungen in Bezug auf Religion, Atheismus oder 
Weltanschauung frei zu wählen, zu entwickeln und ggf. 
auch zu wechseln. Es schließt auch die lebensprakti-
schen Konsequenzen grundlegender Überzeugungen 
mit ein. Dieses Recht ist in Artikel 18 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte niedergelegt sowie in 
Artikel 18 des VN-Zivilpakts, in regionalen Menschen-
rechtsabkommen und in Artikel 4 Absatz 1 und 2 des 
Grundgesetzes rechtsverbindlich verankert. Die engli-
sche Fassung von Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte bringt es gut zum Ausdruck, dass 
es in ihm nicht nur um Religion geht, sondern um das 
gesamte menschliche Orientierungswissen: um unsere 
Gedanken, unser Gewissen, unsere Überzeugung, um 
Anschauung der Welt und darum auch um Religion. Im 
englischen Text ist die Rede von der vierfachen Freiheit 
of thought, conscience, religion and belief. Weltweit den-
ken wir bei diesem Thema meist an die aus religiösen 
Gründen verfolgten Menschen. Das dabei immer mit-
gemeinte Recht auf Weltanschauungsfreiheit erfährt 
weltweit hingegen bisher weniger Aufmerksamkeit. 
Darum möchte ich die Weltanschauungsfreiheit hier 
eigens zum Thema machen. Wo Menschen wegen ihrer 
religiösen Überzeugung verfolgt werden, da können wir 
damit rechnen, dass Menschen auch wegen ihrer Welt-
anschauung diskriminiert werden. 

1 Vgl. https://humanists.international/de/Datenschutzrichtlinien/Amsterdamer-Erklärung-2002/ 

Als eine der bekanntesten nicht-religiösen Weltan-
schauungen gilt der Humanismus. Er trägt schon im 
Namen den Verweis auf das „Humane“, das, was alle 
Menschen ausmacht. Viele Menschen treten für huma-
nistische Prinzipien ein, ohne diese in eine umfassende 
humanistische Weltsicht einzuspannen. Zugleich gibt 
es viele religiöse Menschen, die sich nicht absprechen 
lassen wollen, den Humanismus hoch zu schätzen. An-
dere wiederum verstehen ihren Humanismus als Aus-
druck einer modernen Weltanschauung, die gleichsam 
an die Stelle traditioneller religiöser Weltbilder tritt. 
Im letzteren Fall könnte man also von einem Welt-
anschauungshumanismus sprechen. Humanistische 
Organisationen setzen sich weltweit für die Förderung 
von Bildung, Wissenschaft und Menschenrechten ein. 
Sie engagieren sich für die Stärkung der Weltanschau-
ungsfreiheit und den Schutz von Atheisten vor Verfol-
gung. Die Amsterdamer Erklärung von 20021 versteht 
sich als ein Dokument, das die Rechte und Leitprin-
zipien von Atheistinnen und Atheisten, Humanistin-
nen und Humanisten und nicht-religiösen Menschen 
weltweit zum Ausdruck bringen will. Sie betont die 
Bedeutung der Meinungsfreiheit und des Rechts auf 
freie Religions- und Weltanschauungsausübung für 
alle Menschen. Die Erklärung bringt zum Ausdruck: 
Humanismus lehnt alle Formen von Rassismus ab und 
bekennt sich zur Achtung und zum Schutz der Men-
schenrechte. Humanistinnen und Humanisten betonen 
die Verantwortung von Menschen, nicht nur einander, 
sondern auch die Natur zu respektieren. Bei der Welt-
anschauungsfreiheit geht es also wie bei der Religions-
freiheit für Menschen eigentlich um alles.

Die Vereinten Nationen haben das 
Recht auf Gedanken-, Gewissens-, 
Weltanschauungs- und Religions-
freiheit 1948 in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte verankert. 

https://humanists.international/de/Datenschutzrichtlinien/Amsterdamer-Erklärung-2002/
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2.  Beispiele für die Verletzung 
der Weltanschauungsfreiheit

Trotz der klaren internationalen menschenrechtli-
chen Normen wird weltweit nicht nur die Religions- 
sondern auch die Weltanschauungsfreiheit verletzt. 
Der dritte Bericht der Bundesregierung zur Lage der 
weltweiten Religions- und Weltanschauungsfreiheit2 
dokumentiert das für 41 Länder. Nicht nur religiöse 
Menschen, sondern auch Atheistinnen und Atheisten, 
Humanistinnen und Humanisten werden weltweit 
Opfer von Verfolgung und Diskriminierung aufgrund 
ihrer Weltanschauung oder ihres menschenrechtlichen 

2 Vgl. https://religionsfreiheit.bmz.de/resource/blob/190798/dritter-religions-und-weltanschauungsfreiheitsbericht.pdf 
3 Vgl. https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/atlas-der-zivilgesellschaft/

und humanistischen Engagements. Pressefreiheit, Re-
ligionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit, Gedanken-
freiheit, Versammlungsfreiheit – sie alle werden immer 
wieder gemeinsam verletzt. 

Für alle, die mehr wissen wollen, bietet der Atlas der 
Zivilgesellschaft3 regelmäßig umfassende Daten und 
Informationen auch über die Situation der Weltan-
schauungsfreiheit weltweit. Er dokumentiert Fälle von 
Verfolgung, Diskriminierung und Einschränkungen 

https://religionsfreiheit.bmz.de/resource/blob/190798/dritter-religions-und-weltanschauungsfreiheitsbericht.pdf
https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/atlas-der-zivilgesellschaft/
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zivilgesellschaftlicher Handlungsfreiheit in verschie-
denen Ländern. Der Bericht zeigt, dass nur noch 
2,1 Prozent aller Menschen weltweit in offenen Staa-
ten leben. Nur für 37 Länder gilt: „Der Staat ermöglicht 
und garantiert allen Menschen zivilgesellschaftliche 
Freiheiten. Sie können ohne rechtliche oder prakti-
sche Hürden Vereinigungen bilden, im öffentlichen 
Raum demonstrieren, sie bekommen Informationen 
und dürfen diese auch verbreiten.“4 Eine zentrale Bot-
schaft dieses Berichts ist: Wo eine der menschlichen 
Freiheiten bedroht ist, stehen alle anderen Freiheiten 
ebenso unter Druck. Meinungsfreiheit, Versammlungs-
freiheit, Berufsfreiheit, Reisefreiheit, Religionsfreiheit, 
Gedankenfreiheit, Weltanschauungsfreiheit – sie alle 
gibt es nicht exklusiv, denn sie  hängen immer mitein-
ander zusammen. Anders gesagt: Die Bedrohung eines 
menschlichen Freiheitsrechts kommt selten oder nie 

4 A.a.O. S. 10.
5 Vgl. https://fot.humanists.international 

allein. Darum gilt umgekehrt: Wenn wir eines der 
 Menschenrechte stärken, kommt das allen zugute. 

Der Freedom of Thought Report5 wird regelmäßig von 
der Nichtregierungsorganisation Humanist Interna-
tional herausgegeben, einem internationalen Dach-
verband für humanistische, atheistische und säkula-
re Organisationen. Auch wenn die Methodologie des 

Die Einordnung der Länder beruht auf Zahlen und Beobachtungen aus dem Jahr 2023.

Weltkarte aus dem Atlas der Zivilgesellschaft 2024.  
Handlungsspielraum zivilgesellschaftlicher Akteure schrumpft weltweit. 

 geschlossen
 unterdrückt
 beschränkt
 beeinträchtigt
 offen
 keine Daten

Nur noch 2,1 Prozent 
aller Menschen leben welt-
weit in offenen Staaten.

© CIVICUS-Monitor/Brot für die Welt

Wird eines der Menschenrechte verletzt, dann sind meistens auch  
andere Menschenrechte mit betroffen. Die folgenden Karten bilden  
diese Zusammenhänge aus der Sicht unterschiedlicher Institutionen ab.

https://fot.humanists.international
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Berichts in der Vergangenheit aus guten Gründen 
kritisch diskutiert wurde, versteht er sich als weltweite 
Stimme nicht-religiöser Menschen. Im Dezember 2023 
stellte dieser Report fest, dass Humanistinnen und Hu-
manisten und nicht-religiöse Menschen in 186 Ländern 
der Welt diskriminiert würden. 

Die dabei konkret angeführten Formen der 
 Diskriminierung sind laut dem Report vielfältig:
• Staatliche Stellen grenzen nicht-religiöse 

 Menschen offen aus oder stacheln zu Hass oder 
 Gewalt gegen sie an; 

• es ist illegal oder wird staatlich oder gesellschaft-
lich nicht anerkannt, atheistisch zu sein oder sich 
als nicht-religiösen Mensch zu bezeichnen; 

• es gibt staatlicherseits privilegierte Religionen; 
• nicht-religiöse Menschen dürfen bestimmte Ämter 

nicht bekleiden; 
• die Gesetzgebung leitet sich ganz oder teilweise 

aus dem religiösen Recht ab; 
• Blasphemie ist strafbar; 

• religiöse Gerichte nehmen in familiären oder 
 moralischen Angelegenheiten Entscheidungen vor, 
die der Staat dann ggf. durchsetzt; 

• es wird erschwert oder als illegal erklärt, sich in 
der Öffentlichkeit humanistisch zu organisieren; 

• in staatlich finanzierten Schulen gibt es verpflichten-
den Religionsunterricht ohne säkulare oder huma-
nistische Alternative.

Vor allem in vielen islamischen Ländern werden be-
kennende Atheistinnen und Atheisten verfolgt. In 
Deutschland werden Asylsuchende bedroht, die nicht 
an Gott glauben. Geflohene, die wegen ihres Atheis-
mus in ihrem Heimatland unter Diskriminierung und 
Verfolgung leiden, werden in der Regel nicht als eine 
Gruppe mit eigenen Anliegen wahrgenommen. Diese 
Menschen benötigen Schutz, wenn sie in der Flücht-
lingsunterkunft bedroht und eingeschüchtert werden 
oder wenn falsche Übersetzungen stattfinden, weil 
Dolmetscherinnen oder Dolmetscher die Abwendung 
vom Islam nicht akzeptieren. 

Gedankenfreiheit: Zusammengefasste Auswertung 2024.  
Rechte, Rechtsstatus und Diskriminierung von Humanisten, Atheisten  
und Nichtreligiösen.

Karte von dem veröffentlichten Freedom of Thought Report von Humanists International

 von 
  „schwere Diskriminierung“ über 

„schwere und systematische 
 Diskriminierung“,

 „ weitgehend zufriedenstellend“ 
bis hin zu

 „frei und gleichgestellt“

 ohne Rating

© https://fot.humanists.international
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Die Weltkarte der Pressefreiheit 2024.  
Im vergangenen Jahr 36 Länder in der schlechtesten Wertungskategorie –  
so viele wie seit mehr als zehn Jahren nicht.

Karte zum Weltverfolgungsindex von Christen 2024.  
Eine Rangliste der 50 Länder mit der stärksten Christenverfolgung –  
Die Verfolgung hat im Vergleich zum Vorjahr an Intensität zugelegt.

© Open Doors

© Reporter ohne Grenzen
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Am Beispiel von persönlichen Einblicken will ich zei-
gen, wie Menschen aufgrund ihrer atheistischen oder 
humanistischen Überzeugungen bedroht werden und 
wie das Menschenrecht auf Weltanschauungsfreiheit 
massiv verletzt wird. Ihre Namen stehen für viele, die 
sich weltweit für die negative Religionsfreiheit und die 
positive Weltanschauungsfreiheit einsetzen.

Rana Ahmad ist das Pseudonym einer saudischen Frauen-
rechtlerin, die aufgrund ihrer atheistischen Überzeugun-
gen und ihres Engagements für Frauenrechte in Saudi-
Arabien verfolgt wurde. Sie musste aus ihrem Heimatland 
fliehen und lebt nun im Exil. In Saudi- Arabien wurde sie 
wegen Blasphemie und Abfall vom Islam bedroht. Seit 
2017 ist sie Vorsitzende des von ihr mitgegründeten Ver-
eins „Säkulare Flüchtlingshilfe“. 

Mubarak Bala ist ein nigerianischer Atheist und Präsident 
der Humanist Association of Nigeria. Er wurde aufgrund 
seiner atheistischen Überzeugungen und seiner Kritik am 
Islam in Nigeria mit dem Tode bedroht, von seiner Familie 
unter Anwendung von Gewalt und Drogen in eine psychia-
trische Anstalt verschleppt und schließlich inhaftiert. Sein 
Fall hat die internationale Aufmerksamkeit auf die Verfol-
gung von Atheistinnen und Atheisten in Nigeria gelenkt. 
Im Sommer 2022 bin ich nach Nigeria gereist, um mich 
auch für die Freilassung von Mubarak Bala einzusetzen, 
weil er wegen religionskritischer Äußerungen in einem so-
zialen Netzwerk im Gefängnis sitzt.

Leo Igbe ist ein ehemaliger Pastor aus Nigeria. Er ist zum 
Atheismus konvertiert und engagiert sich als Humanist. 
Von seiner Gemeinde und seiner Familie wurde er ver-
stoßen und bedroht. Sein Übertritt zum Atheismus wurde 
als Verrat an der Religion angesehen. Er kämpft für die 
Anerkennung und Respektierung nicht-religiöser Über-
zeugungen in Nigeria. So arbeitet er als Repräsentant 
von Humanists International für West- und Süd-Afrika. 
Er engagiert sich für die wissenschaftliche Erforschung 
von paranormalen Fähigkeiten und forscht zum Glauben 
an Zauberei. Leo Igbe engagiert sich gegen die Ausset-
zung, Folterung oder Tötung von als Hexen bezeichne-
ten  Kindern. 2005 erhielt er als Koordinator der nigeria-
nischen humanistischen Bewegung auf einem Kongress 
der Atheist Alliance International den Freidenker Award 
der Stars of  Freethought Convention für seinen  Beitrag zur 
Stärkung des weltweiten Atheismus. 

Worood Zuhair ist eine irakische Atheistin und Biologin, 
die wegen ihrer atheistischen Überzeugungen in ihrem 
Heimatland verfolgt wurde. Sie musste fliehen, um ihr 
Leben zu schützen, da sie im Irak wegen Blasphemie und 
Abfall vom Islam bedroht wurde. Worood Zuhair ist in 
Deutschland als Flüchtling anerkannt. Sie spricht öffentlich 
über ihre Leidensgeschichte und setzt sich für andere Frau-
en ein, die ebenfalls geschlechtsspezifische Gewalt erfah-
ren haben. So unterstützt sie die Arbeit der Frauenrechts-
organisation Organization of Women’s Freedom in Iraq und 
arbeitet mit dem Zentralrat der  Ex-Muslime zusammen.

Diese vier Beispiele stehen beispielhaft für viele andere 
Menschen. Sie zeigen uns, dass wir aufmerksamer die 
spezifischen Menschenrechtsverletzungen erkennen 
müssen, die Menschen weltweit, aber auch in Deutsch-
land, deshalb erleiden, weil sie keiner Religion anhän-
gen. Diese Schicksale zeigen den Ernst der Situation 
von Menschen, die aufgrund ihrer Weltanschauung 
verfolgt werden. Ihre Rechte und ihre Sicherheit gilt 
es zu schützen.

Diese Schicksale zeigen den Ernst der 
Situation von Menschen, die aufgrund  
ihrer Weltanschauung verfolgt werden.  

Ihre Rechte und ihre Sicherheit gilt  
es zu schützen.
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3.  Mein Einsatz zur Stärkung 
der Weltanschauungsfreiheit

Als Beauftragter der Bundesregierung für weltweite 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit möchte ich 
gezielt zur Stärkung der Weltanschauungsfreiheit bei-
tragen. Grundsätzlich gilt: Es gibt nicht nur die positive, 
sondern auch die negative Religionsfreiheit. Sie bezieht 
sich auf das Recht, keiner Religion anzugehören oder 
keine religiöse Überzeugung zu haben. Dieses Recht ist 
eng mit dem Recht auf positive und negative Weltan-
schauungsfreiheit verbunden und umfasst den Schutz 
zum Beispiel atheistischer und agnostischer Menschen 
vor Diskriminierung. 

Die Weltanschauungsfreiheit ist ein grundlegendes 
Menschenrecht, das Staaten achten, schützen und 
fördern müssen, um der Vielfalt der Überzeugungen 
Raum zu geben und den Respekt vor individuellen 
Weltanschauungen zu gewährleisten. Die Verfolgung 
von atheistischen und nicht-religiösen Menschen ist 
eine Menschenrechtsverletzung, gegen die vorgegan-
gen werden muss, um ein gerechte, freie und pluralis-
tische Gesellschaft zu schaffen. 

Von der Giordano-Bruno-Stiftung 
geförderte Kunstaktion auf Kirchen- 
und Katholikentagen. 
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„Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist eines der 
Fundamente, auf denen Pluralismus und daher die 
Demokratie aufbauen.“ In einem Grundsatzurteil hat 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 1993 
deutlich gemacht, dass die Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit zu den unverzichtbaren Grundlagen 
einer demokratischen Gesellschaft gehört.6 Die Be-
deutung für die Gläubigen unterschiedlicher Religio-
nen ist offensichtlich. Genauso stellt sie aber „zugleich 
ein wertvolles Gut für Atheisten, Agnostiker, Skepti-
ker und religiös Indifferente“ dar, so das Straßburger 
Gericht. Die einschlägige Passage des Urteils mün-
det in ein klares Bekenntnis zur Relevanz der Religi-
ons- und Weltanschauungsfreiheit für die Gestaltung 
des religiösen und weltanschaulichen Pluralismus in 
der modernen Gesellschaft. Der Pluralismus, der mit 
einer demokratischen Gesellschaft unauflöslich ver-
bunden ist und über Jahrhunderte hinweg mühsam 
erreicht wurde, hängt auch an unserem Einsatz für die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit.7

Unsere Verfassung verpflichtet den Staat, Religionen 
sowie Weltanschauungen neutral zu begegnen. Es gibt 
daher keine staatliche Weltanschauung oder Religion. 
Dass der Staat weltanschaulich neutral ist, bedeutet 
aber nicht, dass er wertneutral ist. Neutral bedeutet 
insbesondere nicht, dass unser Staat Weltanschau-
ungen und Religionen ablehnend oder gleichgültig 
gegenübersteht. Dies wäre mit der Rolle des Staates als 
Garant der Religions- und Weltanschauungsfreiheit 
unvereinbar. Das Bundesverfassungsgericht spricht da-
her zu Recht von einer „raumgebenden“ oder „fördern-
den Neutralität“ des Staates gegenüber Religionen und 
Weltanschauungen. Weltanschauliche und religiöse 
Gruppen sind für den Staat wichtig, sie führen Werte-
debatten und tragen zum Zusammenhalt der Gesell-
schaft bei. Nicht-religiöse Gruppen wie der Humanis-
tische Verband, die Humanistische Vereinigung oder 
der Zentralrat der Konfessionsfreien und viele 
andere mehr setzen sich gegen Intoleranz, Fremden-
feindlichkeit und Fundamentalismus ein. 

6 Vgl. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57827%22]} Abschnitt 31
7 Vgl. dazu S. 3 im Vortrag von Prof. Dr. Heiner Bielefeldt bei der Anhörung im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages 

zum dritten Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit“ am 24. April 2024: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/999926/007dcf14bbdf3b1d220a372f551330ad/Stellungnahme-Bielefeldt.pdf 

Kurz gesagt: Demokratische Staaten brauchen die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Auf dieser 
Grundlage steht auch mein entsprechendes weltwei-
tes Engagement als Beauftragter der Bundesregierung 
für diese Themen. Ich bin ansprechbar, wenn aus Sicht 
der Weltanschauungsfreiheit für die Länderkapitel im 
Bericht der Bundesregierung Veränderungsbedarf ge-
sehen werden sollte. Der Fluchtgrund Atheismus steht 
auf meiner Agenda. In meinen regelmäßigen Gesprä-
chen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) setze ich mich für die Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit ein. Ich stelle klar, dass Menschen, 
denen Anklage und Verfolgung drohen, weil sie vom 
Glauben abgefallen seien (Apostasie), einen menschen-
rechtlichen Anspruch auf Asyl haben. Für unser Land 
müssen wir auch politisch und gesellschaftlich dis-
kutieren, wie wir zu einer öffentlichen Erinnerungs-, 
Gedenk- und Trauerkultur kommen, die die religiös-
weltanschauliche Pluralität achtet und den Anliegen 
oder der Trauer nicht-religiöser Menschen Raum gibt. 
Die Vertretung säkularer Organisationen in Ethikräten, 
Rundfunkräten oder Bundesprüfstellen ist Ausdruck 
des Rechts der Weltanschauungsfreiheit.

Die politischen Forderungen der Verbände von konfes-
sionsfreien, atheistischen oder humanistischen Verbän-
den sind vielfältig, und wir sollten sie gut wahrnehmen, 
differenzieren und gemeinsam diskutieren. 

Zu den am häufigsten vorgetragenen politischen 
 Anliegen zählen:
• die konsequente religiöse bzw. weltanschauliche

Neutralität des Staates,
• die Trennung von Staat und Religion,
• die Behandlung von Religion als Privatsache,
• die Einführung eines internationalen humanisti-

schen Feiertages,
• die Bereitstellung von humanistischer Seelsorge

in der Bundeswehr,
• die Gleichstellung nicht-religiöser Organisa-

tionen mit den Kirchen in Bezug auf staatliche
Unterstützung,

• die Vereinheitlichung des Arbeitsrechts,
• die Einstellung der Staatsleistungen an die Kirchen,

https://www.bundestag.de/resource/blob/999926/007dcf14bbdf3b1d220a372f551330ad/Stellungnahme-Bielefeldt.pdf
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• die Vertretung in Ethikräten, Rundfunkräten, 
Bundesprüfstellen,

• die Gleichbehandlung in den öffentlich-rechtlichen 
Medien,

• eine bessere Berücksichtigung von Fluchtgründen 
wie Atheismus oder Religionskritik.

Es dürfte bis hierher klar geworden sein: Manche dieser 
Forderungen teile ich, andere nicht, manche scheinen 
widersprüchlich – aber alle verdienen es, ernsthaft ge-
sellschaftlich und politisch diskutiert und entschieden 
zu werden. Mir scheint die strikte formale Trennung von 
Staat und Kirche nicht allein ein Garant dafür zu sein, 
dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit, für die 
ich kämpfe, gewährleistet wird. Es hängt vielmehr davon 
ab, dass Staaten tatsächlich ihrer Pflicht nachkommen, 
Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu gewähr-
leisten. China zeigt, dass die formale Trennung von Staat 
und Religion ohne Achtung der Menschenrechte eben 
weder die Weltanschauungs- noch die Religionsfreiheit 
garantiert. Umgekehrt ist in England oder in manchen 
skandinavischen Ländern trotz engerer Verbindungen 
von Staat und Kirchen die Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit gewährleistet. Die freiheitliche Verfasstheit, 
welche es Menschen ermöglicht, im Einklang mit ihrer 
Religion und/oder Weltanschauung zu leben und die 
Gesellschaft zu gestalten, ist das entscheidende Krite-
rium sowohl für Trennungs- als auch für Kooperations-
modelle von Staat und Religion. Ich finde es gut, dass es 
bei uns eine kritische, kooperative und konstruktive De-
batte über das kirchliche Arbeitsrecht und die Ablösung 
der Staatsleistungen gibt. Bei den Staatsleistungen sieht 
der Verfassungsauftrag als Ausgleich historischen Un-
rechts eine angemessene Entschädigung der Kirchen für 
die Enteignungen vor. Die immer wieder anzutreffende 
Forderung, Religion zur Privatsache zu erklären, ent-
spricht allerdings nicht der von Artikel 18 der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte  gewährleisteten und 
gesellschaftlich so wichtigen öffentlichen Ausübung der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Eine staatlich 
forcierte Privatisierung von Religion oder Weltanschau-
ung wäre das Ende der freiheitlichen Gesellschaft. 

Ich bin sicher: Wenn wir das Recht auf Weltanschau-
ungsfreiheit stärken, so ist das auch im Interesse der 
Religionsfreiheit und der Menschenrechte insgesamt. 
Eine werteorientierte Entwicklungs- und Außenpoli-
tik, die sich nicht für Weltanschauungen und Religio-
nen interessiert, verfehlt ihr Ziel. Klugerweise sieht 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte keinen 
Gegensatz zwischen Religion und Weltanschauung. Wir 
brauchen die Förderung der Weltanschauungsfreiheit 
und die Anerkennung nicht-religiöser Überzeugungen. 
Wertedebatten prägen unsere Gesellschaft. Menschen-
rechte sind im Grunde im Lauf der Geschichte in Form 
von Paragrafen gefasste höchste Menschenwerte. Ich 
setze mich für die Religionsfreiheit ein sowie für die 
Rechte von Atheistinnen und Atheisten und nicht-re-
ligiösen Menschen. Mit meiner Arbeit unterstütze ich 
alle Maßnahmen, die der Stärkung der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit dienen. Gemeinsam müssen 
wir die von den Menschenrechten getragene Vielfalt 
der Weltanschauungen in den Gesellschaften fördern. 
Jede Diskriminierung und Verfolgung aufgrund einer 
Weltanschauung gilt es zu bekämpfen. Ich bin davon 
überzeugt: Gesellschaften und Staaten, Religionen 
und Weltanschauungen können gemeinsam die Dinge 
auf dieser zerrissenen Welt zum Besseren verändern – 
the best is yet ahead. 



Die Jugendweihe steht seit dem 19. Jahrhun-
dert für den festlich begangenen Übergang 
vom Jugend- ins Erwachsenenalter. Sie ist 
eine atheistische Alternative zu entsprechen-
den religiösen Festen. In der DDR war sie 
ab Ende der 1950er Jahre Instrument der 
staatspolitischen „Erziehung zur sozialisti-
schen Persönlichkeit“. Humanisten sprechen 
heute auch von der Jugendfeier. 
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